
Arbeitskampf im Allgemeinen und Streik im Besonderen sind 
Mittel der tarifpolitischen Auseinandersetzung. Die Begriffe 
Tarifpartnerschaft und Arbeitskampf markieren die Pole, 
zwischen denen Tarifverhandlungen stattfinden. Obwohl 
die Tarifparteien – Gewerkschaften auf der einen und Arbeit-
geber auf der anderen Seite – mitunter gegensätzliche Ziele 
verfolgen, bezeichnen sie sich als Partner. Der dbb nimmt 
dieses gewachsene Prinzip der tarifpartnerschaftlichen Ver-
handlungsführung sehr ernst. Und dies aus gutem Grund: 
Wir führen Tarifverhandlungen stets konsensorientiert. 
Gleichzeitig sind Streit- und Streikbereitschaft unerlässlich 
zur Durchsetzung tarifpolitischer Forderungen. 

Dieses Kurzinfo soll dazu dienen, den Beschäftigten die 
wichtigsten Fragen vor und während eines Arbeitskampfs 
zu beantworten. Ein Streik ist ein durchaus geordnetes und 
geregeltes Verfahren. Er folgt festen Spielregeln und ist in der 
freiheitlichen Grundordnung der Bundesrepublik als Teil der 
Koalitionsfreiheit der Arbeitnehmer unbedingt vorgesehen. 

Tarifverhandlungen sind nichts anderes als die Vertretung 
von Arbeitnehmerinteressen. Dies geht nicht ohne die Mög-
lichkeit einer letzten Konsequenz. Fehlte das Recht auf Streik, 
wären Arbeitnehmerinteressen nicht wirksam zu vertreten. 
Fehlt jedoch die Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen, 
für ihre eigenen Interessen einzutreten, gilt dasselbe. Um 
dem Einzelnen mögliche Ängste auf dem Weg vom Arbeits-
platz zum Streiklokal zu nehmen, hat der dbb im Folgenden 
zwölf Kernpunkte zum Thema Streik zusammengefasst.

 Kann ich wegen der Teilnahme  
am Arbeitskampf gekündigt werden?

Bei einem rechtmäßigen Arbeitskampf handeln die Arbeitneh-
mer, die deshalb die Arbeit niederlegen, nicht arbeitsvertrags-
widrig. Die Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag ruhen 
während der Dauer der Beteiligung an Arbeitskampfmaßnah-
men. Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer wegen der 
Teilnahme an einem rechtmäßigen Streik nicht abmahnen 
oder gar kündigen.

 Erhalte ich mein Entgelt weiter?
Der Arbeitnehmer, der an einem Arbeitskampf teilnimmt und 
deswegen seine Arbeitsleistung einstellt, hat für diese Zeit 
keinen Anspruch auf Entgelt. Dies gilt auch für (nicht gewerk-
schaftlich organisierte) Arbeitswillige, die infolge der Arbeits-
kampfmaßnahme in ihrem Betrieb nicht beschäftigt werden 
können. Während einer rechtmäßigen Dienststellenschlie-
ßung / Aussperrung durch den Arbeitgeber muss ebenfalls 
kein Entgelt an die davon Betroffenen gezahlt werden. 
Die Gewerkschaften zahlen ihren Mitgliedern als Ausgleich 
Streikgeld.

 Darf mein Arbeitgeber verlangen,  
die ausgefallene Arbeitszeit nachzuholen?

Der Arbeitgeber hat keinen Anspruch auf Nachholung von 
Arbeitsstunden, die wegen eines Arbeitskampfs ausgefallen 
sind. Dies folgt schon daraus, dass der Arbeitgeber für die Zeit 
einer rechtmäßigen Arbeitskampfmaßnahme auch kein Ent-
gelt an den / die Streikenden zahlen muss.

 Verringert sich mein Urlaubsanspruch?
Durch eine Streikteilnahme verringert sich der Jahresur-
laubsanspruch nicht. Für den (vollen) Jahresurlaubsanspruch 
ist notwendig, dass das Arbeitsverhältnis auch für das laufen-
de Jahr besteht bzw. bestanden hat. Bei einer Streikteilnahme 
besteht das Arbeitsverhältnis weiter, lediglich die gegensei-
tigen Ansprüche und Pflichten ruhen.

 Bin ich weiter krankenversichert?
In der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt die Mitglied-
schaft Versicherungspflichtiger während eines rechtmäßigen 
Arbeitskampfs bestehen (§ 192 Abs. 1 Nr. 1 SGB V). Dauert der 
rechtmäßige Streik mehr als einen Monat und erhält der Be-

schäftigte deshalb mehr als einen Monat kein Entgelt, so wird 
er mit „Meldegrund 35“ bei der gesetzlichen Krankenkasse 
abgemeldet. Dies ist jedoch nur der Hinweis an die Kranken-
kasse, dass zwar keine Beiträge mehr an sie abgeführt wer-
den, die Mitgliedschaft jedoch wegen rechtmäßigem Streik 
fortbesteht.
Die Mitgliedschaft von in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung freiwillig Versicherten, die versicherungsfrei oder von 
der Versicherungspflicht befreit sind, wird durch den Wegfall 
des Entgelts infolge eines Arbeitskampfs ebenfalls nicht be-
rührt.
Die Ausführungen gelten entsprechend für den Arbeitgeber-
zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach § 14 Mutterschutzge-
setz (MuSchG) und für die gesetzliche Pflegeversicherung. 
Bei Arbeitnehmern, die in einer privaten Krankenversicherung 
versichert sind, läuft die Versicherung unabhängig von der 
Teilnahme an einem Arbeitskampf weiter. Der Beschäftigte 
trägt als Versicherungsnehmer aber unter Umständen die 
volle Last des Versicherungsbeitrags, wenn gegenüber dem 
Arbeitgeber durch die Arbeitskampfteilnahme kein Entgelt-
anspruch besteht.

 Was sind Notdienstarbeiten?
Notdienstarbeiten sind alle Arbeiten, die zum Schutz und zur 
Erhaltung der Betriebseinrichtungen sowie für das Allgemein-
wohl zwingend notwendig sind. Sie dienen nicht zur Schaffung 
von Beschäftigungsmöglichkeiten arbeitswilliger Beschäf-
tigter oder zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs. Welche 
Arbeiten Notdienstarbeiten sind, kann nicht allgemeinver-
bindlich festgelegt werden. Dies muss einzelfallabhängig vor 
Ort entschieden werden (z. B. durch eine Notdienstvereinba-
rung). Beschäftigte können nur aufgrund einer Notdienstver-
einbarung zu Notdienstarbeiten herangezogen werden. Der 
Arbeitgeber darf dies – auch wenn es gerne versucht wird – 
nicht einseitig bestimmen.

 Dürfen sich Beamte an  
Arbeitskampfmaßnahmen beteiligen?

Beamte haben kein Arbeitskampfrecht und damit erst recht 
kein Streikrecht. Die Treuepflicht des Beamten gegenüber dem 
Arbeitgeber und dem Staat schließt den Streik aus (vgl. Art. 33 
GG). An Demonstrationen dürfen sich Beamte in ihrer Freizeit 
selbstverständlich beteiligen. N

am
e

Vo
rn

am
e

St
ra

ß
e

PL
Z/

O
rt

D
ie

n
st

st
el

le
/B

et
ri

eb

Be
ru

f

B
es

ch
äf

ti
gt

 a
ls

:

 
Ta

ri
fb

es
ch

äf
ti

gt
e/

r 
   

A
zu

bi
, S

ch
ü

le
r/

in
  

B
ea

m
te

r/
B

ea
m

ti
n

 
   

A
n

w
är

te
r/

in
  

Re
nt

n
er

/i
n

 
 

   
Ve

rs
or

gu
n

gs
em

pf
än

ge
r/

in

  
Ic

h
 m

öc
ht

e 
w

ei
te

re
 In

fo
rm

at
io

n
en

 ü
be

r 
de

n
 d

bb
 e

rh
al

te
n

.

  
Ic

h
 m

öc
ht

e 
m

eh
r 

In
fo

rm
at

io
n

en
 ü

be
r 

di
e 

fü
r 

m
ic

h
 

 
zu

st
än

di
ge

 G
ew

er
ks

ch
af

t 
er

h
al

te
n

.

  
B

it
te

 s
ch

ic
ke

n
 S

ie
 m

ir
 d

as
 A

nt
ra

gs
fo

rm
u

la
r 

zu
r 

A
u

fn
ah

m
e 

 
in

 d
ie

 f
ü

r 
m

ic
h

 z
u

st
än

di
ge

 G
ew

er
ks

ch
af

t.

U
nt

er
 d

em
 D

ac
h

 d
es

 d
bb

 b
ie

te
n

 k
om

pe
te

nt
e 

Fa
ch

ge
w

er
ks

ch
af

te
n

 e
in

e 
st

ar
ke

 
In

te
re

ss
en

ve
rt

re
tu

n
g 

u
n

d 
qu

al
ifi

zi
er

te
n

 R
ec

ht
ss

ch
u

tz
. W

ir
 v

er
m

it
te

ln
 Ih

n
en

 g
er

n
 d

ie
 

pa
ss

en
de

 G
ew

er
ks

ch
af

ts
ad

re
ss

e.

db
b 

be
am

te
n

bu
n

d 
u

n
d 

ta
ri

fu
n

io
n

G
es

ch
äf

ts
be

re
ic

h
 T

ar
if

, F
ri

ed
ri

ch
st

ra
ß

e 
16

9/
17

0,
 1

01
17

 B
er

lin
Te

le
fo

n
: 0

30
. 4

0 
81

 - 5
4 

00
, F

ax
: 0

30
. 4

0 
81

 - 4
3 

99
E-

M
ai

l: 
ta

ri
f@

db
b.

de
, I

nt
er

n
et

: w
w

w
.d

bb
.d

e

D
at

u
m

 /
 U

nt
er

sc
h

ri
ft

B
es

te
llu

n
g 

w
ei

te
re

r 
In

fo
rm

at
io

n
en

Geschäftsbereich Tarif
Friedrichstraße 169/170
10117 Berlin

Telefon  030. 40 81 - 54 00
Fax 030. 40 81 - 43 99
E-Mail tarif@dbb.de
Internet www.dbb.de



Rechte im 
Arbeitskampf

Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten 

kompetente Fachgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,2 

Millionen Mitgliedern den Beschäftigten des öffentlichen 

Dienstes und seiner privatisierten Bereiche Unterstützung 

sowohl in tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen, 

als auch im Falle von beruflichen Rechtsstreitigkeiten. Nur 

Nähe mit einer persönlich überzeugenden Ansprache jedes 

Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die Durch-

setzungskraft einer Solidargemeinschaft.

Der dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Beson-

derheiten im öffentlichen Dienst und seiner privatisierten 

Bereiche. Nähe zu den Mitgliedern ist die Stärke des dbb. Wir 

informieren schnell und vor Ort über www.dbb.de, über Flug-

blätter dbb aktuell und unsere Magazine dbb magazin und 

tacheles.

Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen 

Fachgewerkschaft von dbb beamtenbund und tarifunion – es 

lohnt sich!

 Ist Streikgeld steuerpflichtig?
Die Mitgliedsgewerkschaften des dbb zahlen ihren Mitglie-
dern, die an einem (Warn-) Streik teilnehmen, Streikgeld. Es 
besteht keine Steuerpflicht für erhaltene Streikunterstützung. 
Streikgeld ist auch nicht sozialversicherungspflichtig.

 Ergeben sich Auswirkungen auf die Sonderzahlung 
und die vermögenswirksamen Leistungen?

Vermögenswirksame Leistungen werden nur gezahlt, wenn 
im Bezugsmonat für wenigstens einen Tag Arbeitsentgelt zu-
steht. 
Die jährliche Sonderzahlung errechnet sich aus dem Durch-
schnittsentgelt der Monate Juli, August und September. Ist in 
diesem Zeitraum nicht für alle Kalendertage Entgelt bezahlt 
worden, erfolgt nach den Vorgaben der Protokollerklärungen 
zu § 20  TVöD / TV-L eine Hochrechnung. Dies kann im Ergeb-
nis zu einer geringfügigen Verringerung der Jahressonderzah-
lung führen. Steht infolge des Arbeitskampfs für einen vollen  
Kalendermonat kein Entgelt zu, so verringert sich die Jahresson-
derzahlung um ein Zwölftel. Befindet sich der Beschäftigte am  
1. Dezember in einem Arbeitskampf, hat er trotzdem Anspruch 
auf die Jahressonderzahlung. Für den Anspruch auf Jahres-
sonderzahlung ist nur das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses 
Voraussetzung, nicht auch die Entgeltzahlung. 

 Was geschieht mit Ansprüchen  
aus der Unfallversicherung?

Bei der Durchführung von Arbeitskampfmaßnahmen besteht 
kein Versicherungsschutz durch die gesetzliche Unfallversi-
cherung. Zu den versicherten Tätigkeiten gehören hingegen 
Notdienstarbeiten. Private Unfallversicherungen laufen im 
Regelfall weiter.

 Was geschieht mit der Rentenversicherung?
Sobald der Streik die Dauer eines Kalendermonats übersteigt, 
entstehen rentenversicherungsrechtliche Nachteile. Während 
der Dauer eines Arbeitskampfs ist für die Rentenversicherung 
von einem Fortbestehen des Arbeitsverhältnisses auszugehen. 
Jedoch werden Beitragszeiten für den Beschäftigten mangels 
Entgeltzahlung durch den Arbeitgeber nicht begründet. Ge-
werkschaftlich geführte Streiks sowie Aussperrungen sind als 
so genannte Überbrückungszeiten anzusehen, die bei Vorlie-
gen der tatbestandlichen Voraussetzungen des § 58 Abs. 1 

SGB VI den Anschluss an das versicherungspflichtige Beschäf-
tigungsverhältnis im Hinblick auf die Erfüllung der Wartezeit 
als Voraussetzung für den Rentenbezug wahren. Da die Höhe 
der Zahlungen an die Rentenversicherungsträger prozentual 
vom erhaltenen Entgelt abhängt, werden bei einem Arbeits-
kampf entsprechend weniger Zahlungen an die Rentenversi-
cherung geleistet.

 Muss ich das Zeiterfassungsgerät vor Beginn  
und nach Beendigung des Streiks betätigen?

Für den Normalfall, dass die Arbeitskampfmaßnahme den 
ganzen Arbeitstag andauert, besteht unbestritten keine Ver-
pflichtung, für diesen Tag das Zeiterfassungsgerät zu betäti-
gen. Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn der Streik erst im 
Laufe eines Arbeitstags beginnt. 
Gestreikt wird immer während der Arbeitszeit. Wer sich aus-
stempelt, befindet sich jedoch in Freizeit. Es reicht, wenn sich 
der Streikende mündlich „zum Streik“ abmeldet.
Die Arbeitgeber vertreten häufig eine andere Rechtsauffas-
sung und verlangen ausdrücklich, dass die Beschäftigten sich 
zur Streikteilnahme ausstempeln, wenn sie an diesem Tag 
zuvor schon einige Zeit gearbeitet hatten. In der Vergangen-
heit ist es von Arbeitgeberseite häufiger zur Androhung von 
Abmahnungen für Arbeitnehmer gekommen, die sich nicht 
aus- bzw. einstempeln.
Die unterschiedlichen Rechtsauffassungen stehen sich seit 
Jahren gegenüber, ohne dass es eine höchstrichterliche Ent-
scheidung gibt, die sich ausdrücklich mit dieser Frage befasst.
Stempelt sich ein Arbeitnehmer – vielleicht nur, um einem 
Streit mit dem Arbeitgeber zu entgehen oder sich sicherer 
zu fühlen – vor Beginn des (Warn-) Streiks aus und nach dem 
(Warn-) Streik wieder ein, so gilt Folgendes: Grundsätzlich 
muss der Arbeitgeber für die Zeit der Streikteilnahme anteilig 
das Entgelt einbehalten. Zum Ausgleich erhalten die Strei-
kenden Streikgeld von ihrer Fachgewerkschaft. Wird nun durch 
das Ausstempeln gleichzeitig ein „Minus“ auf dem Arbeitszeit-
konto verbucht, so bedeutet dies, dass der Arbeitgeber einen 
doppelten Abzug vornimmt (Arbeitszeit und Entgelt). Das darf 
er nicht.
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